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§217

Zusammenrottung

(1) Wer sich an einer die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigenden 
Ansammlung von Personen beteiligt und sie nicht unverzüglich nach Aufforderung 
durch die Sicherheitsorgane verläßt, wird mit Haftstrafe oder Geldstrafe bestraft.

(2) Wer eine Zusammenrottung organisiert oder anführt (Rädelsführer), 
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§218

Vereinsbildung zur Verfolgung gesetzwidriger Ziele

(1) Wer einen Verein oder eine sonstige Vereinigung gründet, unterstützt oder 
in einer solchen tätig wird, um gesetzwidrige Ziele zu verfolgen, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
A n m e r k u n g :  Unbefugte Vereinstätigkeit ohne gesetzwidrige Zielsetzung 

kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werdend6

§219

Ungesetzliche Verbindungsaufnahme

Wer zu Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen, die sich eine 
gegen die staatliche Ordnung der Deutschen Demokratischen Republik gerichtete 
Tätigkeit zum Ziele setzen, in Kenntnis dieser Ziele oder Tätigkeit in Verbindung 
tritt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

§220

Staatsverleumdung

(1) Wer in der Öffentlichkeit
1. die staatliche Ordnung oder staatliche Organe, Einrichtungen oder gesell

schaftliche Organisationen oder deren Tätigkeit oder Maßnahmen;
2. einen Bürger wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit, wegen 

seiner Zugehörigkeit zu einem staatlichen oder gesellschaftlichen Organ oder 
einer gesellschaftlichen Organisation

verächtlicht macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel 
bestraft.
16. Vgl. § 9 der VO zur Registrierung von Vereinigungen vom 9. 11. 1967 (GBl. II S. 861) i. d. F. 

der Anpassungsverordnung (Anl. 1 Ziff. 93) vom 13. 6. 1968 (GBl. II S. 363; Ber. S. 827).


